
Satzung Förderkreis der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Schwarmstedt e.V. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

§ 1 Nr. 1 

§ 1 Nr. 2 

§ 1 Nr. 3 

§ 1 Nr. 4 

§ 1 Nr. 5 

Der Verein führt den Namen "Förderkreis der Kooperativen Gesamtschule (KGS) 

Schwarmstedt e.V." und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Walsrode unter 

der VR 457 eingetragen. 

Der Verein hat seinen Sitz in Schwarmstedt. Der Verein wurde am 02. Juli 1990 er­

richtet. 

Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts „steuer­

begünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

§ 2 Zweck des Vereins 

§ 2 Nr. 1 

§ 2 Nr. 2 

§ 2 Nr. 3 

§ 2 Nr. 4 

§ 2 Nr. 5 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Jugendhilfe an der Koopera­

tiven Gesamtschule (KGS) Schwarmstedt. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Zuwendung bzw. Weitergabe von Mit­

teln an den Landkreis Heidekreis als Träger der Kooperativen Gesamtschule (KGS) 

Schwarmstedt für die Förderung der o.g. Zwecken. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlich Zwe­

cke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Aus­

lagen. 

Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand (pauschale) 

Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch 

sein. Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Vereins. -
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, sofern die natürliche Per­

son das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt durch eine schriftliche Beitrittserklärung, mit der die Anerken­

nung der Satzung verbunden ist. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend 

der Vorstand. 

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Monat der Beitrittserklärung. 



§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 
d) durch Ausschluss aus dem Verein, 
e) bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. 
Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Mona­
ten zulässig. 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 
es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist und nach Absendung 
der zweiten Mahnung zwei Wochen verstrichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mit­
zuteilen. 

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist 
dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stel­
lungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit 
werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

§ 6 Organe des Vereins 

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

§ 7 Der Vorstand 

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus 

a) dem/der 1. Vorsitzenden 
b) dem/der 2. Vorsitzenden 
c) dem/der Kassenwart/Kassenwartin 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes ge­
meinschaftlich vertreten. 

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

§ 8 Amtsdauer des Vorstandes 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der 
Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Er­
satzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche Amtsdauer des/der Ausgeschie­
denen. 



-------- --

§ 9 Beschlussfassung des Vorstandes 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 

1.Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch einberufen wer­

den. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr 

als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle 

Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 

§ 1 O Die Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied, auch ein Ehrenmitglied, eine Stimme. 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und des Berichtes der Kassenprüfer. 
b) Entlastung des Vorstandes. 
c) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages. 
d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes. 
e) Wahl von zwei Kassenprüfern. 
f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins. 

g) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

§ 11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Die Einladung erfolgt 

schriftlich, unter Angabe der Tagesordnung, mit einer Frist von mindestens zwei Wochen durch den 

Vorstand: 

a) per Aushang in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Schwarmstedt und/oder 

b) per Mitteilung per E-Mail bzw. Brief an die zuletzt bekannte E-Mailadresse bzw. postalische 

Adresse der Mitglieder. 

Eine Veröffentlichung in der örtlichen Presse ist nicht erforderlich. Die Tagesordnung setzt der Vor­

stand fest. 

§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden 

oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 

Versammlung einen Leiter. 

Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer. 

Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschluss­

fähig. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 

Mitglieder getroffen. Satzungsänderungen sowie die Auflösung des Vereins bedürfen jedoch einer 

3/4 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen 

enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des 



Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstim­
mungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Be­
stimmung anzugeben. 

§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss 
einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 
einem Zehntel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand 
verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gilt der § 10, 11 und 12 entspre­
chend. 

§ 14 Kassenprüfung 

§ 14 Nr. 1 

§ 14 Nr. 2 

Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer/innen für die Dauer von jeweils 
zwei Jahren. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein. Eine Wiederwahl ist 
zulässig. 

Die Kassenprüfer/innen haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und 
Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und 
der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer/innen beantragen 
bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassenwar­
tes/Kassenwartin und der übrigen VorstandsmitgliederNorstandmitgliederinnen. 

§ 15 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

§ 15 Nr. 1 

§ 15 Nr. 2 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 12 
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversamm­
lung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende ge­
meinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten 
entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird 
oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver­
mögen des Vereins an den Landkreis Heidekreis, der es unmittelbar und ausschließ­
lich für die Förderung der Erziehung an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) 
Schwarmstedt zu verwenden hat. 

Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 18. November 2025 verabschie­
det. 

Schwarmstedt, 18.11.2025 

J:~clcN\ ~,v1rJ1 fa,,cf!' 
Gordon Sundmacher 

( 1. Vorsitzender) 

Thomas Priebe 

(2. Vorsitzender) 

Oliver 

(Kassenwart) 
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